
LVR-Integrationsamt

Die Wahl der  
Schwerbehinderten-Vertretung
 Ein Heft in Leichter Sprache 



Wer hat dieses Heft gemacht?

Landschaftsverband Rheinland

LVR-Integrationsamt

50663 Köln

Wer hat dieses Heft geschrieben?  

Stefan Gruber, LVR-Integrationsamt 

Simone Zimmer, LVR-Integrationsamt

Wer hat dieses Heft geprüft?

Das Heft wurde von Prüfern von der Lebenshilfe Oberhausen e.V. geprüft. 

Wer hat dieses Heft gestaltet?

LVR Druckerei

Integrationsabteilung

Telefon: 0221 809-2418

Wer hat die Bilder gemalt? 

Die Bilder in diesem Heft hat Reinhild Kassing gemalt. 

Bilder: © Reinhild Kassing

Wo kann ich das Heft bekommen? 

Das Heft können Sie im Internet bestellen.

Die Internet-Adresse ist:

www.publikationen.lvr.de

Das Heft wurde zum 1. Mal gemacht im Februar 2018. 

Das Heft können Sie aus dem Internet herunterladen. 

Die Adresse heißt www.lvr.de » service » publikationen.

Dieses Heft kostet nichts. Sie dürfen es nicht weiterverkaufen. 
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Was ist die Schwerbehinderten-
Vertretung?

Die Abkürzung für Schwerbehinderten-Vertretung 
ist SBV. 
Viele Menschen mit Behinderung arbeiten. 
Sie brauchen oft Unterstützung. 
Die Schwerbehinderten-Vertretung hilft 
Menschen mit Behinderung und ihren Arbeit-Gebern.

Eine SBV kann gewählt werden, 
wenn 5 oder mehr Menschen mit Behinderung
bei einem Arbeit-Geber arbeiten. 

Die Schwerbehinderten-Vertretung ist Teil 
der Interessens-Vertretung. 
Die Interessens-Vertretung kümmert sich 
um die Rechte und Pflichten von Arbeit-Nehmern.
Die Interessens-Vertretung besteht aus:
• Betriebs-Rat, wenn der Arbeit-Geber ein Betrieb ist
• Personal-Rat, wenn der Arbeit-Geber eine Behörde ist
und 
• Schwerbehinderten-Vertretung.
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Die Schwerbehinderten-Vertretung passt auf,
•  dass Menschen mit Behinderung bei der Arbeit  

keine Nachteile haben, 
•  dass Menschen mit Behinderung an ihrem Arbeits-

Platz gut arbeiten können.
Die Schwerbehinderten-Vertretung kennt sich gut 
mit den Gesetzen für Menschen mit Behinderung aus.
Vor allem mit dem Sozial-Gesetz-Buch 9. 
Die Abkürzung dafür ist SGB 9. 

Wann darf ich SBV werden?

• Wenn ich über 18 Jahre alt bin
und 
•  mindestens 6 Monate bei meinem Arbeit-Geber arbeite. 
Ich muss dafür keine Schwerbehinderung haben. 

Wann sind die Wahlen?

Wann die Wahl ist, steht im SGB 9.
Die SBV wird alle 4 Jahre gewählt.
Beim nächsten Mal ist die Wahl 
vom 1. Oktober bis 30. November 2018. 

Oktober
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Manchmal gelten andere Regeln. 
Zum Beispiel 
• wenn Sie bei der Kirche arbeiten
oder 
• wenn die SBV zurücktritt. 

Wer darf wählen?

Wählen dürfen nur 
die Menschen mit Schwerbehinderung. 
Und gleichgestellte Menschen. 
Das sind die Menschen, 
die einen kleineren Grad der Behinderung haben, 
aber schwerbehinderten Menschen gleichgestellt 
worden sind. 
Dann haben sie auch ein Recht auf viele Hilfen. 
Und sie dürfen auch die SBV wählen. 
Es gibt eine Wahl-Liste. 
Auf der Liste stehen alle, 
die wählen dürfen. 

November



DIE WAHL DER SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG 

4

Ich habe eine Frage. 
An wen wende ich mich?

Für Fragen kann ich mich 
an die Schwerbehinderten-Vertretung wenden.
Ich kann mich auch an das Integrationsamt wenden.
Das Integrationsamt ist beim 
Landschafts-Verband Rheinland.
Die Abkürzung dafür ist LVR.

Für Fragen kann ich:
•  Einen Brief schreiben.  

Die Adresse ist: 
LVR-Integrationsamt 
Deutzer Freiheit 77-79 
50679 Köln

•  Anrufen.  
Die Telefon-Nummer ist: 
0221 809–4290

•  Eine E-Mail schreiben.  
Die E-Mail-Adresse ist: 
integrationsamt@lvr.de





LVR-Integrationsamt

50663 Köln, Tel 0221 809-4290

integrationsamt@lvr.de, www.integrationsamt.lvr.de


